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Unser Aktenzeichen:

34.5470.20/VIG/G/Si

9.  Februar 2021

Ihr Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz  (VIG) /Hirsch
Gasthaus & Brennerei, Rißtisser Straße 4, 89155  Erbach-Ersingen

Sehr ████ ▎ ██ ▎ ████

hinsichtlich Ihres Informationsbegehrens ergeht folgende

Entscheidung:

1. Ihrem Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz  (VIG) wird
stattgegeben. Der Zugang zu  den Informationen nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 1

VIG wird Ihnen in einem gesonderten Schreiben mit Anlage gewährt.Diese ent-

hält eine Auflistung der nicht zulässigenAbweichungen von Anforderungen des

Lebensmittelrechts der letzten Betriebsprüfungsowie Maßnahmen und Ent-

scheidungen.

2. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.

Begründung

1. Sachverhalt:

Sie haben die Herausgabe der Informationen über lebensmiittelrechtlichen Betriebs-

überprüfungenund Beanstandungen im benannten Betrieb beantragt.
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ll. Rechtliche Begründung

Nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 VIG hat jeder nach Maßgabedieses Gesetzes An-

spruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht

zuständigenStellen festgestellte nicht zulässigeAbweichungen von Anforderungen
des Lebensmiittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes,
der auf Grund dieser Gesetze  erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der EuropäischenUnion  im  Anwen-

dungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im

Zusammenhang mit den genannten Abweichungen getroffen worden sind,  die bei ei-
ner Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von der Art  ihrer Speicherung vorhan-

den sind.

Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als kein Ausschluss- oder Beschrän-

kungsgrund nach 8 3 VIG vorliegt.

Ausschluss- und Beschränkungsgründesind nicht erkennbar,  die dem Informationszu-

gang entgegenstehen.

Das Landratsamt  Alb-Donau-Kreis ist als untere Lebensmittelüberwachungsbehörde
zuständigeStelle im Sinne des $ 2 Abs. 1  und Abs. 2 VIG.

Nach $ 5 Abs. 4 Satz 2 VIG darf der Informationszugang erst erfolgen, wenn die Ent-

scheidung dem oder  der Dritten bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausrei-

chender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumtworden ist.

Den Informationszugang erhalten Sie daher nach Ablauf von 14 Tagen nach Zustel-

lung der Entscheidung an den Betrieb, wenn dieser nicht gerichtlich gegen die Ent-

scheidung vorgeht.

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in 89077  Ulm, Schillerstraße 30, erhoben

werden.

Nach 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in 8 2
Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung.

Mit freundlichen Grüßen
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